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Unentgeltlich für Mitglieder

Taxation der Grundbuchvermessungen.

Das Schweizer. Justiz- und Polizeidepartement hat unterm
4. August 1911 folgenden Beschluss gefasst:

1. Es wird eine eidgenössische Taxationskommission
eingerichtet, der das Schweizerische Justiz- und Polizeidepartement
oder das eidgenössische Vermessungsinspektorat Vermessungsarbeiten

zur Taxation vorlegen kann.

2. Die Kommission besteht aus:
dem eidg. Vermessungsinspektor als Präsidentent, Herrn

Simon Crausaz, Ingenieur und Konkordatsgeometer
in Freiburg,

Herrn Daniel Fehr, Stadtgeometer in Zürich.

Als Referenten sind in besondern Fällen beizuziehen: ein
Vertreter der kantonalen Vermessungsaufsicht (Kantonsgeometer)
und ein Mitglied des Schweizerischen Geometervereins als
Vertreter der Geometer.

3. Das eidgenössische Vermessungsinspektorat wird beauftragt,

die jeweils nötigen Anordnungen zu treffen.
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